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4. Anderungssatzung zur Abfallentsorgungssatzung der Abfall-
wirtschafts- und Beschaftigungsbetriebe Landkreis Peine - Kom-
munale Anstalt des offentlichen Rechts -

Beschlussvorschlag:

Der 4. Anderungssatzung zur Abfallentsorgungssatzung der Abfallwirtschafts- und Beschéf-
tigungsbetriebe Landkreis Peine - Kommunale Anstalt des 6ffentlichen Rechts — wird zuge-
stimmt.

Sachdarstellung
Inhaltsbeschreibung:

Die Abfallentsorgungssatzung ist aus mehreren Griinden zum 01.01.2024 anzupassen:

e Einer der Hauptgriinde fir den Erlass der 4. Anderungssatzung ist die Neufassung
des § 6 (Kompostierbare Abfalle).

Hintergrund ist, dass die Abfallwirtschafts- und Beschéaftigungsbetriebe Landkreis Peine
(A+B) als offentlich-rechtlicher Entsorgungstrager verpflichtet sind, die in ihrem Gebiet in
privaten Haushaltungen angefallenen und Uberlassenen Bioabfalle getrennt zu sammeln
(§ 20 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 KrWG) und mdglichst hochwertig zu verwerten.

In der Vergangenheit war eine hochwertige Verwertung der im Landkreis Peine erfassten
Bioabfallen jedoch nicht immer mdglich, da die Bioabfalle teilweise zusammen mit anderen,
nicht kompostierbaren Abfallen in die Abfallbehalter eingegeben wurden. Da Bioabfalle ab
einem gewissen Grad der Verunreinigung als Restabfall entsorgt (d.h. verbrannt) werden



missen, sind A+B bestrebt, die Nutzer der 6ffentlichen Einrichtung auf eine mdglichst sor-
tenreine Erfassung hin zu sensibilisieren. Die Einflhrung der Regelungen zur Fehlbeflllung
von Bioabfallbehaltern soll dementsprechend auch durch eine verstarkte Offentlichkeitsar-
beit hierzu begleitet werden.

In § 6 Absatz 1 und 2 wird hierflir — deutlicher und umfassender als bislang — klargestellt,
welche Stoffe zu den ,kompostierbaren Abfallen gehéren und welche nicht. Ein besonde-
res Augenmerk liegt auf den im Einzelhandel angebotenen Titen bzw. Beuteln aus biolo-
gisch abbaubaren Werkstoffen, die zu einem nicht unerheblichen Teil Kunststoffe enthalten
und einer hochwertigen Verwertung nicht zuganglich sind. Ebenfalls wird darauf hingewie-
sen, dass es sich bei Abféllen, die dem Anwendungsbereich des Tierische Nebenprodukte
Beseitigungsgesetzes unterliegen, nicht um Bioabfélle handelt.

Es wird zudem ein neuer Absatz 5 aufgenommen, der das Procedere bei fehlbefiillten Bio-
abfallbehaltern bzw. Bioabfallsacken regelt. Wie bei zahlreichen anderen 6ffentlich-rechtli-
chen Entsorgungstragern werden mit Storstoffen beflllte Bioabfallbehalter kiinftig nicht ent-
leert, sondern mit einem Hinweis auf die Fehlbeflllung versehen. Der Anschluss- und Be-
nutzungspflichtige wird darauf hingewiesen, dass der Behalter bzw. Abfallsack nur unter
der Voraussetzung bei der nachsten Regelabfuhr entleert wird, dass die Storstoffe vorher
entfernt wurden. Wird dem nicht nachgekommen, entleeren A+B den Bioabfallbehalter bzw.
-sack im Rahmen der nachsten Regelabfuhr als Restabfall. Die hierfur anfallenden Entsor-
gungsgebihren haben A+B ermittelt und in einem neuen § 2 Abs. 10 Abfallgebihrensat-
zung geregelt.

In Absatz 5 — sowie erganzend in § 19 Abs. 3 Satz 6 — wird zudem geregelt, dass A+B be-
rechtigt sind, Anschluss- und Benutzungspflichtige von der Nutzung der Bioabfallbehalter
auszuschlieRen, wenn diese wiederholt fehlbeflillte Behalter zur Abholung bereitstellen. Der
bei diesen Personen anfallende Bioabfall wird dann ausschliellich als Restabfall entsorgt
und das jeweils vorzuhaltende Restabfallbehaltervolumen entsprechend erhoht.

¢ In die Abfallentsorgungssatzung werden auch flir andere Abfallfraktionen Regelungen
betr. die sortenreine Anlieferung von Abfallen aufgenommen (z.B. § 8a Abs. 2 fur Alt-
textilien).

¢ Die Regelungen zur Entsorgung von Sperrmull (§ 10), haushaltstypischem Schrott
(§ 10a) und Grobmdll (§ 11) werden neugefasst.

Da auch bei diesen Abfallen in der Vergangenheit vermehrt ,,Fehlwirfe zu verzeichnen wa-
ren, d.h. andere Abfalle mit zur Abholung bereitgestellt wurden, soll jeweils klargestellt wer-
den, welche Gegenstande den Fraktionen Sperrmill, haushaltstypischem Schrott und
Grobmdill zuzuordnen sind.

Fir die Abholung von Sperrmill und Grobmill werden zudem Mengenobergrenzen von je-
weils 8 cbm/ Abholung eingefiihrt. Dies ist erforderlich, da es in der Vergangenheit aber
immer wieder zur Bereitstellung groferer Mengen gekommen ist, wodurch die Tourenpla-
nung aullerordentlich erschwert und eine wirtschaftliche Durchfuhrung der Sperrmullabho-
lung nicht gewahrleistet ist.

In die Regelungen wird zudem ein Verbot aufgenommen, dem Sperrmdll, haushaltstypi-
schem Schrott bzw. Grobmdll leicht entziindliche Materialien oder Flussigkeiten (z.B. nicht
entleerte Spraydosen oder Akkus) beizugeben. Hintergrund ist, dass es in jlingerer Ver-
gangenheit aufgrund der Beigabe leicht entzlindlicher Materialien bzw. Flissigkeiten in Ab-
fallen bundesweit zu Brandereignissen in Sammelfahrzeugen und Entsorgungsanlagen —
jeweils mit hohen Sach- und teilweise auch Personenschaden — kam.

e Die Regelung zur Entsorgung von Strauchwerk (§ 13) wird neugefasst; hier wird ins-
besondere klargestellt, dass zum Strauchwerk kein Laub gehért und welche Entsor-
gungswege zur Verfligung stehen.



Auch die Regelungen zur Entsorgung von Elektro- und Elektronikaltgeraten (§§ 14
und 15) werden neugefasst. In § 14 wird klargestellt, dass nicht nur Kaltegerate aus
privaten Haushalten (z.B. Kihlschranke), sondern insgesamt Warmeubertrager mit
einem Kuhlkreislauf (z.B. Klimaanlagen, Warmepumpen) von A+B beim Abfallbesitzer
abgeholt werden kénnen bzw. — wenn der Kuhlkreislauf beschadigt oder zerstort ist —
als Problemabfall zu behandeln sind.

Die Regelung zu den Ubrigen Haushaltselektrogeraten (Elektroschrott, § 15) wird auf einen
aktuellen Stand gebracht.

Die in § 25 Abs. 1 enthaltenen Ordnungswidrigkeiten-Tatbestdnde werden neu ge-
ordnet, konkretisiert und an die o.g. Satzungsanderungen angepasst. VerstoRe ge-
gen das Verbot, dem Sperrmdill, dem haushaltstypischen Schrott oder dem Grobmiuill
leicht entziindliche Flissigkeiten oder Materialien beizugeben, kénnen kiinftig eben-
falls als Ordnungswidrigkeit geahndet werden.

Darlber hinaus werden mit der 4. Anderungssatzung einige Gesetzesverweise aktua-
lisiert bzw. kleinere Erganzungen bzw. Klarstellungen zu einzelnen Regelungen auf-
genommen.

Der Verwaltungsrat der Abfallwirtschafts- und Beschaftigungsbetriebe Landkreis Peine —
Kommunale Anstalt des 6ffentlichen Rechts — hat die Satzungsanderung in seiner Sitzung
am 22.11.2023 einstimmig beschlossen.

Ziele / Wirkungen:

Die Nutzer der o6ffentlichen Einrichtung auf eine mdglichst sortenreine und sichere Erfas-
sung hin zu sensibilisieren. Zusatzlich soll die Durchsetzungsfahigkeit sowie Ahndung von
Vergehen durch klare Definition der Sorten und der Verbote erleichtert werden.

Ressourceneinsatz:
- entfallt -

Schlussfolgerung:

Eine Anpassung an die tatsachlichen Gegebenheiten und an das Fehlverhalten der Nutzer
ist erforderlich, um die gesetzlichen Vorgaben zu erfiillen und ein Mehr an Sicherheit zu er-
reichen.

Anlagen

- 4. Anderungssatzung zur Satzung Uber die Abfallentsorgung im Landkreis Peine
(Abfallentsorgungssatzung) vom 5. Marz 2008

- Synopse zur Satzung uber die Abfallentsorgung im Landkreis Peine
(Abfallentsorgungssatzung)



	Beschlussvorschlag:
	Sachdarstellung
	Anlagen
	-	4. Änderungssatzung zur Satzung über die Abfallentsorgung im Landkreis Peine
	(Abfallentsorgungssatzung) vom 5. März 2008
	-	Synopse zur Satzung über die Abfallentsorgung im Landkreis Peine   (Abfallentsorgungssatzung)

